
Wie funktioniert die Thüringer Corona-Soforthilfe? 
Alle Infos und Formular auf www.aufbaubank.de/coronasoforthilfe

Wichtige Hinweise!

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Antrag:
Sie können nur einen Antrag stellen, wenn Ihre voraussichtlichen fortlaufenden Einnahmen (netto) 
nicht ausreichen, um die in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten aus dem erwerbs-
mäßigen Sach- und Finanzaufwand (bspw. gewerbliche Mieten, Pacht, Leasingaufwendungen) zu 
zahlenden Verbindlichkeiten zu begleichen (Liquiditätsengpass).  Nicht zum Sachaufwand gehören 
Personalaufwand und kalkulatorischer Unternehmerlohn. Die Beiträge zur Krankenversicherung und 
Alterssicherung des Soloselbständigen bzw. des Angehörigen freier Berufe können als Sachaufwand 
behandelt werden.

Für den Fall, dass dem Antragsteller im Antragszeitraum ein Miet- bzw. Pachtnachlass von mindes-
tens 20% gewährt wurde, kann er den fortlaufenden betrieblichen Sach- und Finanzaufwand nicht 
nur für drei, sondern für fünf Monate ansetzen

Sie sind im Haupterwerb tätig als:
▸ gewerbliches Unternehmen
▸ Soloselbständige/r oder
▸ Angehörige/r Freier Berufe 

Sie haben Ihre Tätigkeit bereits vor dem 16. Februar 2020 ausgeübt.

▸ Online ausfüllen, ausdrucken  und unterschreiben
▸ Kopie der Gewerbeanmeldung beilegen (wenn ein Gewerbe vorliegt)
▸ Kopie des Personalausweises beifügen (wenn Soloselbstständigkeit oder bei freien Berufen)

Beratung zum Antrag: IHK / HWK  

soforthilfe-corona@hwk-suedthueringen.de 
soforthilfe-corona@hwk-erfurt.de
soforthilfe-corona@hwk-gera.de 
 
soforthilfe-corona@suhl.ihk.de
soforthilfe-corona@gera.ihk.de
soforthilfe-corona@erfurt.ihk.de

Bitte nur einen Antrag im  
Original ausgedruckt an die: 

Thüringer Aufbaubank
Gorkistrasse 9 
99084 Erfurt

▸  Vollständigkeitscheck
▸  Antragsbearbeitung

▸ Zusage & Auszahlung

Weitere Informationen:
www.aufbaubank.de/corona

Hotline: 
0800 534 56 76 
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